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die am 17. Juni 2010, um 10.00 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, 
Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, stattfinden wird. 

Der Vorstand der Wirecard AG hat aufgrund von Hinweisen zahlreicher Inves-
toren beschlossen, den Beschlussvorschlag zum Tagesordnungspunkt 8 wie 
folgt zu ändern: 

In Ziffer 1 Abs. 3 Zweiter Unterpunkt des Beschlussvorschlags zu TOP 8 wird 
geändert, dass bei Erwerb der Aktien über ein öffentliches Kaufangebot der 
gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Aktienkurse (Schluss-
auktionspreise im �Xetra�-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am 
Main bzw. in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an drei Tagen vor dem 
Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten.  

Bisher waren hier 20% als Schwelle vorgeschlagen.  

Der Beschlussvorschlag lautet deshalb nunmehr vollständig wie folgt:  
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Das Aktienrecht erlaubt, die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien 
besonders zu ermächtigen. Aufgrund des Auslaufens der in der letz-
ten ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung 
zum 17. Dezember 2010 soll der Vorstand unter Aufhebung dieser 
Ermächtigung erneut zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden. 
Der Vorstand möchte dieses Instrument nutzen, um eigene Aktien als 
Akquisitionswährung beim Erwerb von Unternehmen und Beteiligun-
gen daran anbieten zu können, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet 
und dies im Interesse der Gesellschaft sinnvoll erscheint. Außerdem 
möchte der Vorstand solche Aktien Dritten im Rahmen von strategi-
schen Partnerschaften (z.B. als Entgeltbestandteil bei Erreichung zu 
vereinbarender Ziele) anbieten und für die sonstigen, nachfolgend ge-
nannten Ziele nutzen können. Nach dem durch das Gesetz zur Um-
setzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) geänderten 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die Ermächtigung nunmehr für die Dauer 
von bis zu fünf Jahren erteilt werden. Durch eine für volle Jahre ge-
ltende Ermächtigung wird künftig vermieden, dass diese zwischen 
zwei Hauptversammlungen ausläuft.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
eigene Aktien der Gesellschaft bis zu 10 % des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesell-
schaft zu erwerben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der or-
dentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2010 wirksam und 
gilt bis zum 16. Juni 2015. Die Ermächtigung kann ganz oder in 
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden und kann 
auch durch Konzernunternehmen oder durch Dritte ausgeübt 
werden, die für Rechnung der Gesellschaft oder eines Konzern-
unternehmens handeln. 

Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eige-
nen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 
nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die 
Gesellschaft darf die Ermächtigung nicht zum Zwecke des Han-
dels in eigenen Aktien ausnutzen. 

Der Erwerb darf nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots erfolgen:  

• Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, so darf 
der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 



Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Aktienkurse 
(Schlussauktionspreise im �Xetra�-Handel der Deutschen 
Börse AG in Frankfurt am Main bzw. in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an drei Tagen vor dem Erwerb oder der 
Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten;  

• Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle 
Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis 
oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Aktienkurse 
(Schlussauktionspreise im �Xetra�-Handel der Deutschen 
Börse AG in Frankfurt am Main bzw. in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an drei Tagen vor dem Tag der Veröffentli-
chung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder un-
terschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt wer-
den. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Vo-
lumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der je-
weils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte An-
nahme geringerer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb 
angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär sowie eine 
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien kann vorgesehen werden. 
Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre 
ist ausgeschlossen. 

2. Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorliegenden 
oder aufgrund einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen 
Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, aufgrund einzelner 
oder mehrerer Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre wie folgt zu verwenden: 

• zur Veräußerung der erworbenen Aktien in anderer Weise als 
über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre, soweit 
dies gegen Sachleistung und zu dem Zweck erfolgt, Unter-
nehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unter-
nehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligun-
gen) zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse 
durchzuführen; 

• zur Veräußerung der erworbenen Aktien in anderer Weise als 
über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre gegen 
Barzahlung, wenn der Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschrei-
tet.  



Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höch-
stens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über 
diese Ermächtigung oder � falls dieser Wert geringer ist � 
auf 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung der Aktien. Das Ermächtigungsvolumen verringert sich 
um den anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesell-
schaft, der auf Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- 
und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldver-
schreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser Ermächti-
gung unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, ent-
sprechender oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 
3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. 

Der Preis, zu dem Aktien gemäß dieser Ermächtigung an 
Dritte abgegeben werden, darf den Mittelwert der Aktien-
kurse (Schlussauktionspreise im �Xetra�-Handel der Deut-
schen Börse AG in Frankfurt am Main bzw. in einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Tagen 
vor Begründung der Verpflichtung zur Veräußerung bzw. 
dem Tag der Börseneinführung nicht um mehr als 5 % un-
terschreiten; 

• zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft und an Arbeitnehmer und Mitglie-
der der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbun-
denen Unternehmen, soweit sie zur Bedienung von Arbeit-
nehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder 
Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführung der mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmen eingeräumten 
Options- bzw. Erwerbsrechten oder Erwerbspflichten auf Ak-
tien der Gesellschaft verwendet werden sollen;  

• zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Wertpapierdarlehen/ 
Wertpapierleihen, die zum Zweck der Ausgabe von Aktien an 
Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 
und an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführungen 
der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen entspre-
chend vorstehendem Buchstaben c) aufgenommen wurden; 

• zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten aus von 
der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen begebenen Wandel-, Options- und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen oder Zertifikaten; und/oder zur 
Gewährung eines Bezugsrechts auf eigene Aktien für Inhaber 
oder Gläubiger der von der Gesellschaft oder ihren Konzern-
gesellschaften ausgegebenen Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen in dem Umfang, wie es ihnen nach 



Ausübung der ihnen eingeräumten Options- oder Wandlungs-
rechte als Aktionär zustehen würde und nach näherer Maßga-
be der Anleihe- bzw. Optionsbedingungen zum Zwecke des 
Verwässerungsschutzes angeboten werden kann; 

• für Spitzenbeträge im Fall der Veräußerung eigener Aktien im 
Rahmen eines Verkaufsangebots an alle Aktionäre. 

3. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der ei-
genen Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung 
eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Von der 
Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht 
werden. Die eigenen Aktien können auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 
3 AktG im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung 
durch Anpassung des auf eine Aktie entfallenden anteiligen Be-
trags des Grundkapitals eingezogen werden. Der Vorstand ist in 
diesem Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Sat-
zung ermächtigt. 

4. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 18. 
Juni 2009 erteilte und bis zum 17. Dezember 2010 befristete Er-
mächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
wird für die Zeit ab Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung 
aufgehoben; die in dem vorgenannten Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18. Juni 2009 enthaltene Ermächtigung zur Ver-
wendung von auf Grund dieses damaligen Beschlusses zurück 
erworbener eigener Aktien bleibt bestehen. 

 

Im Übrigen verweist der Vorstand auf die im elektronischen Bundesanzeiger 
vom 11. Mai 2010 bekannt gemachte Einladung. 

 

Grasbrunn im Juni 2010 

Der VorstandDer VorstandDer VorstandDer Vorstand    


